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Kreisausschusssitzung 
 
Am Montag, 13.04.2026, 15:00 Uhr, findet im Landratsamt Amberg-Sulzbach, König-Ruprecht-
Saal, 92224 Amberg, eine öffentliche Kreisausschusssitzung mit folgender Tagesordnung statt: 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.12.2025 (öffentlicher Teil) 

Vorlage: 11/034/2026 
  

2. IT-Ausstattung der kreiseigenen Schulen; Förderung zur Beschaffung schulischer mobiler 
Endgeräte (SchulMobE) 
Vorlage: 21/002/2026 

  

3. Landratsamt Amberg-Sulzbach, Schlossgraben 3, Erweiterung der KFZ-Ladeinfrastruktur 
und Leistungserhöhung des Hausanschlusses 
Vorlage: 24/004/2026 

  

4. HCA – Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Baumaßnahmen zur Baugrundsicherung auf-
grund von Setzungsschäden am Gebäude 
Vorlage: 24/007/2026 

  

5. Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg, Durchführung unabdingbarer Not- bzw. 
Sicherheitsmaßnahmen als Mängelbeseitigung Brandschutz und weiterer Themen am 
Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg 
Vorlage: 24/005/2026 

  

6. Staatliche Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Teilsanierung der Berufsfach-
schule, einschließlich barrierefreier Erschließung des Gebäudes 
Vorlage: 24/006/2026 

  

7. Sanierung des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern (Kultur-Schloss Theuern),  
BA 3 – Durchführung einschließlich Genehmigung zur baulichen Umsetzung der förderfähi-
gen Maßnahmen des Sicherheitskonzeptes 
Vorlage: 24/009/2026 

  

8. Sanierung des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern (Kultur-Schloss Theuern), BA 1 
bis 3 – Genehmigung neue Gesamtkosten 
Vorlage: 24/008/2026 

  

9. Kreisstraße AS 12 - Bundesstraße B 85 - Staatsstraße St 2166, Kreuzungsumbau bei 
Mönlas; Vorstellung des Planfeststellungsentwurfes 
Vorlage: 71/001/2026 

  

10. Kreishaushalt 2026; 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplänen 2026 
sowie Investitionsprogramm und Finanzplänen 2025-2029 
Vorlage: 21/003/2026 

  

11. Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach Art. 11 BayFAG an 
Landkreise; 
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts 
Vorlage: 21/004/2026 

  

12. Anfragen, Verschiedenes 
 
 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 
11/27.03.2026 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kreistagssitzung 
 
Am Montag, 20.04.2026, 15:00 Uhr, findet im Landratsamt Amberg-Sulzbach, König-Ruprecht-
Saal, 92224 Amberg, eine öffentliche Kreistagssitzung mit folgender Tagesordnung statt: 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2025 (öffentlicher Teil) 
  

2. Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg, Durchführung unabdingbarer Not- bzw. 
Sicherheitsmaßnahmen als Mängelbeseitigung Brandschutz und weiterer Themen am 
Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg 

  

3. Staatliche Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Teilsanierung der Berufsfach-
schule, einschließlich barrierefreier Erschließung des Gebäudes 

  

4. Sanierung des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern (Kultur-Schloss Theuern), BA 1 
bis 3 – Genehmigung neue Gesamtkosten 

  

5. Kreishaushalt 2026; 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplänen 2026 
sowie Investitionsprogramm und Finanzplänen 2025-2029 

  

6. Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach Art. 11 BayFAG an 
Landkreise; 
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts 

  

7. Anfragen, Verschiedenes 
 
 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 
11/01.04.2026 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bekanntmachung von Manövern 
(nach Nr. V der Manöverbekanntmachung) 
 
Im Landkreis Amberg-Sulzbach werden folgende militärische Übungen durchgeführt: 
 

 Art der Übung Zeitraum Übungsgebiet 
 

1. Erkundungsübung, Zivil-
militärische Zusammenarbeit 
 

13.04. - 24.04.2026 
(teilweise auch nachts) 

Landkreis Amberg-Sulzbach 

2. Gefechtsübung 
 

20.04. - 23.04.2026 
(teilweise auch nachts) 

Gemeinde Kümmersbruck, 
Gemeinde Ebermannsdorf 
 

3. Gefechtsübung 
 

20.04. - 24.04.2026 
(teilweise auch nachts) 

Gemeinde Ebermannsdorf, 
Gemeinde Ensdorf, 
Markt Rieden 
 

4. Gefechtsübung - Orientierungs-
marsch 
 

22.04. - 23.04.2026 
(teilweise auch nachts) 

Stadt Schnaittenbach 

 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 
Gleichzeitig wird auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition oder 
dergleichen ausgehen können, hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, 
ist die nächste Polizeidienststelle zu verständigen. 
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Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt: 
Von Gaststreitkräften allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursachte (gemeinsame Ma-
növer) Schäden werden von der zuständigen Schadensregulierungsstelle des Bundes bei der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Regionalbüro Süd abgewickelt. 
 
Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind der örtlich zuständigen Gemeindeverwal-
tung anzumelden. Diese leitet die Anträge an das jeweils zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum weiter, von welchem die weiteren Schritte zur Zahlung der Entschädigung 
veranlasst werden. 
 
Entschädigungsansprüche sollten umgehend geltend gemacht werden. Im Falle von Manöver-
schäden, die von Gaststreitkräften allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht worden 
sind, sind sie innerhalb von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der Geschädigte von dem 
Schaden und der Beteiligung der (ausländischen) Streitkräfte Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei 
der zuständigen Regulierungsstelle geltend zu machen. 
 
54/30.03.2026 
 


